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Einnahm en
der

Zollverwaltung in den Jahren 1913 und 1914.

Monate

Januar . . .
Februar . .

März . . .
April . . .

M a i . . . .

Juni . . . .
Juli . . . .
August . . .
September . .
Oktober . .
November . .
Dezember . .

Total
Auf Ende März

1913

Fr.

6,777,973. 13
6,615,302. 79

7,139,557. 03

7,080,981. 71
6,780,169. —

6,454,175. 87
6,541,190. 73
6,391,328. 20
7,066,563. 19
8,670,754. 97
7,014,555. 25
8,609,599. 37

85,142,151. 24
20,532,832. 95

1914

VT.

5,845,566. 70

6,140,339. 57
7,415,079. 41

19,400,985. 68

1914

Mehreinnahme

Fr.

—

—

275,522. 38

—

Mindereinnahme

Fr.

932,406. 43
474,963. 22

—

1,131,847. 27

Verpfändung einer Eisenbahn.
Der Verwaltungsrat der Traverstalbahn hat das Gesuch ge-

stellt, es möchte ihm bewilligt werden, die Linien von Travers
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nach St. Sulpice und von Fleurier nach Buttes in einer Gesamt-
länge von 13,589 km, samt Zugehören und Betriebsmaterial, ini
Sinne von Art. 9 des Bundesgesetzes vom 24. Juni 1874 betreffend
Verpfändung und Zwangsliquidation von Eisenbahnen im II. Rang
zu verpfänden, behufs Sicherstelhmg eines Darlehens des Kanton»;
Neuenburg im Betrage von Fr. 350,000, das für Bahnzwecke?
verwendet worden ist.

Diese Linien sind im I. Rang für Fr. 550,000 verpfändet.
Gesetzlicher Vorschrift gemäss wird dieses Pfandbestellungs-

begehren öffentlich bekannt gemacht unter Ansetzung einer mit
dem 29. April 1914 zu Ende gehenden Frist, binnen welcher
allfällige Einsprachen gegen die beabsichtigte Verpfändung dem
Bundesrate schriftlich einzureichen sind.

B e r n , im April 1914. (2..)

Im Namen des Schweiz. Bundesrates,
Schweiz. Bundeskanzlei.

Verschollenheitsruf.
Anfang der 1870er Jahre hat sich Eduard Zumstein, des

Anton und der Josefa geb. Enz, geboren den 18. November 1849,
von Lungern, -wahrscheinlich nach Amerika, fortbegeben, und es
blieb derselbe seitdem hierzulande ohne irgendwelche Nachricht
spurlos verschollen.

Interessenten haben nun das Begehren um Einleitung des
Verschollenheitsverfahrens gestellt, und zufolgedessen ergeht an
jedermann, der über Leben oder Tod, oder über das Vorhanden-
sein allfâlliger Nachkommen des Obgenannten Angaben zu machen
in der Lage ist, die Aufforderung, diese Nachrichten bis spätestens-
den 30. April 1915 der Obergerichtskanzlei in Samen zukommen
zu lassen. Laufen während dieser Frist keine zuverlässigen Mel-
dungen ein, so wird der Abwesende für verschollen erklärt, mit
der Wirkung, dass die vom Tode abgeleiteten Rechte geltend
gemacht werden können, wie wenn der Tod nachgewiesen wäre.
Insbesondere wird der hier liegende Nachlass im Betrage von
Fr. 328. 52 den gesetzlichen Erben ausgehändigt.

Samen , den 15. April 1914. (2.).

Namens der obergerichtlichen Justizkommission,
Der Aktuar: Joh. Witz.
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Internationale Ausstellung für Meeresfischerei
in Boulogne s/m 1914.

Laut Mitteilung der französischen Gesandtschaft in Bern an-
den Bundesrat findet in der Zeit vom 15. Juni bis 30. September-
1914 in Boulogne s/m. eine internationale Ausstellung für Meeres-
Hseherei (Exposition internationale des industries de la pêche
maritime) statt.

Nach dem Ausstellungsplan wird die Gruppe I hauptsächlich
Fahrzeuge und Motoren umfassen. Wir machen daher die an
diesem Fabrikationszweig interessierten Firmen der schweizerischen
Industrie auf die erwähnte Ausstellung hiermit aufmerksam.

Programme und Ausstellungsreglemente können vom unter-
zeichneten Departement bezogen werden.

B e r n , den 3. April 1914. (3..).
Eidg. Departement des Innern.

Schweizerische Handelsstatistik.
Im Laufe des Monats Mai nächsthin wird vom schweizerischen

Zolldepartement herausgegeben :
„Die Entwicklung des schweizerischen Aussenhandels

in den Jahren 1886 bis 1912."
Diese Publikation im Umfange von 440 Seiten Gross-Oktav

enthält als Einleitung ausführliche Angaben über die Organisation
der schweizerischen Handelsstatistik.

Die statistischen Übersichten umfassen sowohl den Gesamt-
handel, als auch den Handel mit den einzelnen Warengattungcn
und mit den verschiedenen Herkunfts- und Bestimmungsländern.

Von den für die schweizerische Landesausstellung, Gruppe 38
(Organisation und Hilfsmittel des Handels), ausgeführten graphischen
Tabellen über den Verkehr mit den wichtigsten Handelsartikeln
werden eine Anzahl Reproduktionen in Kunstdruck erstellt.

Bestellungen auf die vorgenannte Publikation (Preis Fr. 5. —)
und auf die graphischen Bilder (Fr. 3. —) nimmt das Bureau für
Handelsstatistik in Bern entgegen.

Für Sendungen nach dem Auslande wird der entsprechende
Portozuschlag berechnet (Fr. 1. 20 für das Werk und 25 Rp.
für die graphischen Tabellen).

B e r n , den 11. April 1914. (2.).
Schweiz. Oberzolldirektion.
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Notifica.
Il Gran Giudice della 5a Divisione notifica al milite del treno

del Batt. 95, Maceroni Giovanni, carrozziere, già in Zurigo, da
Ascona, ora d'ignota dimora,

che con atto in data 28 Marzo p. p. dell' uditore della divi-
sione egli è stato posto in istato d' accusa come imputato di
diserzione ;

e che il dibattimento su tale atto d' accusa avrà luogo in
Bellinzona (gran sala del palazzo del Pretorio) il giorno 18 Aprile
corrente alle ore 3 pom.

Di conseguenza ordina all' imputato suddetto di presentarsi
al dibattimento, in tenuta di servizio, provvedendo tempestivamente
.alla propria difesa, mediante comunicazione del nome del difensore
al sottoscritto ;

e lo avverte che se non comparirà sarà condannato in con-
tumacia ; se comparirà senza essersi prima nominato un difensore
le spese di un eventuale rinvio del processo saranno poste a suo
carico.

risio, il 7 Aprile 1914.
Il Gran Giudice della 5a Divisione :

Magg. E. Borella.

#ST# Wettbewerb- und Stellen-Ausschreibungen,
sowie Anzeigen.

Lieferung von Uniformtüchern.
Die Zollverwaltung ist im Falle, über die Lieferung nachfolgend be-

zeichneter Tücher für Grenzwächter- und Zollaufseheruniformen Konkurrenz
,zu eröffnen :

Breite Minimal- Festgesetzter
Bedarf innert den gewicht Preis

Leisten per Meter per Meter
m cm g Fr.

2600 Manteltuch, d u n k e l b l a u m e l i e r t . . . 140 760 11. 10
1800 Waffenrocktuch, dunkel-dunkelblau-

meliert 140 760 11. 45'
-3000 Hosentuch, Diagonal, dunkelblau-

meliert 140 830 12. 90
1700 Sommerstoff (Loden), dunkel - dunkel-

blaumeliert, für Sommerblusen . . 140 450 5. 75
Waffenrock- und Manteltuch mit Strich.
Die abzuliefernden Tücher unterliegen der vorschriftsgemässen Kontrolle.
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